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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1928

Norm

AO §14

Rechtssatz

Der Ausgleichsgläubiger, der seine auf ausländische Währung lautende Forderung gemäß § 14 Abs 1 AO in eine solche

in inländische Währung umgerechnet hat, kann die Bezahlung der Ausgleichsquote in inländischer Währung fordern.
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